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Ziel der Förderung 
 Unterstützung der akademischen Weiterbildung von nichtärztlichem Praxispersonal in 

hausärztlichen Praxen (HZV-Praxen) in Bayern 
 Zielgruppen: Studierende der Studiengänge „Primary Care Management B.Sc.“ (PCM) und 

„Physician Assistant B.Sc.“ (PA) 
 Beitrag zur Versorgungssicherheit und Entlastung der Hausärztinnen und Hausärzte durch 

die Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben durch qualifiziertes Praxispersonal 
 
Förderumfang und Höhe 

 Förderung der Studiengebühren für PCM oder PA 
 Förderhöhe: 

o Bis zu 4.500 € für maximal 30 Monate (jeweils 450 € für drei Monate) 
o Zusätzliche Abschlussförderung: 

 500 € bei erfolgreichem Abschluss 
 3.000 € bei Abschluss in einer Praxis in unterversorgtem / gefährdetem Gebiet 

 Insgesamt stellt die AOK Bayern 1,5 Millionen Euro Förderbudget zur Verfügung 
 
Wer kann beantragen? 

• Antragsberechtigt: Hausarztpraxen / Hausärztinnen und Hausärzte, die am HZV-Vertrag 
AOK Bayern teilnehmen und die Studiengebühren wirtschaftlich tragen 

• Fördergeldempfänger ist die Praxis / die Hausärztin / der Hausarzt, nicht der Studierende 
direkt 

 
Voraussetzungen 

• Immatrikulation im geförderten Studiengang (Nachweis erforderlich) 
• Beschäftigung des Studierenden in einer HZV-Praxis mit HZV-Vertrag AOK Bayern 
• Hausärztin bzw. Hausarzt ist Mitglied im BHÄV  
• Keine Doppelförderung: Andere Stipendien / Zuschüsse schließen eine Förderung aus 

 
Ablauf & Auszahlung 

• Antragstellung beim BHÄV mit Immatrikulationsbescheinigung 
• Auszahlung in dreimonatigen Zyklen direkt an den Fördergeldempfänger 
• Halbjährlicher Nachweis der Immatrikulation notwendig 
• Abschlussprämie nach erfolgreichem Studienabschluss und Nachweis 

 
Weitere Hinweise 

• Förderung ist steuerrechtlich relevant 
• Bei Abbruch, längerer Unterbrechung (>12 Monate) oder Wegfall der Voraussetzungen 

entfällt die Förderung 
 
Kommunikation & Beratung 

• Beratung und Organisation der Förderung durch den BHÄV 
•   vertraege@bhaev.de 
•   089 127 39 27 30 
•   Weitere Informationen www.hausaerzte-bayern.de/hzv/vertraege/aok-bayern 
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